
1.	Ausgangssituation und grundlegende
Systemveränderung

Der Referentenentwurf zur Strukturreform des SGB 
VIII wurde den Fachverbänden offiziell zur Stellung-
nahme zugeleitet. Damit befindet sich das Vorhaben 
im formellen Beteiligungsverfahren.

Die Reform zielt auf eine grundlegende Weiterent-
wicklung der Kinder- und Jugendhilfe ab. Der indi-
viduelle Rechtsanspruch auf Hilfe bleibt bestehen. 
Gleichzeitig verändert sich die Art der Leistungsge-
währung.

Auffällig ist, dass der Entwurf den Begründungsrah-
men verschiebt: Während frühere Reformansätze die 
inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe 
stärker in den Mittelpunkt gestellt haben, treten nun 
Aspekte wie Effizienz, Entlastung und Verwaltungs-
vereinfachung stärker in den Vordergrund.

Leistungen sollen künftig nicht mehr ausschließlich 
im Einzelfall entwickelt werden, sondern können 
auch durch infrastrukturelle Angebote erbracht wer-
den, die im Rahmen der Jugendhilfeplanung vorge-
halten werden.

Damit entsteht eine veränderte Systemlogik: Die 
individuelle Bedarfsermittlung bleibt Grundlage der 
Leistungsgewährung, die konkrete Ausgestaltung 
von Hilfen erfolgt jedoch stärker im Zusammenspiel 
mit vorhandenen Angebotsstrukturen.

Der Entwurf sieht vor, dass infrastrukturelle An-
gebote gegenüber individuell entwickelten Hilfen 
vorrangig berücksichtigt werden können, wenn sie 
als geeignet oder gleich geeignet bewertet werden. 
Damit verschiebt sich die Logik der Leistungsgewäh-
rung grundlegend, da individuell entwickelte Hilfen 
in ihrer Funktion relativiert werden und strukturelle 
Angebote stärker handlungsleitend werden können.

Aus fachlicher Sicht ist daher entscheidend, dass die 
individuelle Bedarfsermittlung weiterhin maßgeblich 
bleibt und eine Verdrängung passgenauer Hilfen ver-
mieden wird.
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2.	Zentrale Regelungen im Überblick
(gesetzliche Systematik)

Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII 
bleibt bestehen. Entscheidungen über Hilfen werden 
jedoch stärker im Kontext vorhandener Angebote 
getroffen. Dies kann die praktische Reichweite in-
dividueller Wahlmöglichkeiten einschränken und die 
Gewichtung zwischen individuellen Präferenzen und 
strukturellen Vorgaben verschieben.

Die Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII gewinnt 
im Zuge der Reform an Bedeutung und wird stärker 
als sozialräumliches Unterstützungsangebot ausge-
staltet, insbesondere im Übergang von der Schule in 
eine Ausbildung und den Beruf.

Im Zentrum des Leistungssystems stehen weiterhin 
die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII. Der 
individuelle Rechtsanspruch bleibt unverändert be-
stehen. Maßgeblich für die Leistungsgewährung ist 
weiterhin der im Einzelfall festgestellte Bedarf.

Neu ist, dass Leistungen auch durch infrastrukturelle 
Angebote erbracht werden können, sofern diese den 
Bedarf decken. In Verbindung mit den vorgesehenen 
Regelungen führt dies dazu, dass vorhandene Ange-
bote gegenüber individuell entwickelten Hilfen an 
Bedeutung gewinnen können.

Unklar bleibt dabei, nach welchen fachlichen Maß-
stäben beurteilt wird, ob ein Angebot als geeignet 
oder gleich geeignet gilt. Ebenso ist nicht geregelt, 
wie diese Bewertung überprüft, fortgeschrieben und 
fachlich abgesichert wird. Dies ist für die praktische 
Umsetzung von zentraler Bedeutung.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Begriff des 
Sozialraums im Entwurf nicht eindeutig definiert ist. 
Gleichzeitig sind Hilfen zur Erziehung bereits heute 
vielfach sozialräumlich ausgerichtet. Die Abgren-
zung zwischen individuellen Hilfen und infrastruktu-
rellen Angeboten ist daher fachlich nicht eindeutig 
und bedarf einer weiteren Klärung.

Mit § 35a SGB VIII wird die Eingliederungshilfe stär-
ker in ein gemeinsames Leistungssystem integriert. 
Ziel ist es, Leistungen für junge Menschen mit und 
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Ausgangssituation
In unserem Rundschreiben 1/2019 haben wir Sie auf 
den aktuellen Prozess im Kontext der Weiterentwick-
lung der Kinder- und Jugendhilfe Mitreden – Mitge-
stalten hingewiesen. 

Im Rahmen des Prozesses der Arbeitsgruppe wurden
bisher folgende Themen bearbeitet:
• Wirksamer Kinderschutz und mehr Kooperation
• Unterbringung junger Menschen außerhalb der

eigenen Familie 

Als Parallelprozess wurde eine wissenschaftliche
Erhebung zum Thema hochproblematische Kinder-
schutzverläufe: Betroffenen eine Stimme geben in-
itiiert. 

1. Wirksamer Kinderschutz 
und mehr Kooperation  

In der Diskussion zum Thema Kinderschutz und mehr 
Kooperation wurden unter anderem folgende Berei-
che diskutiert:
• Heimaufsicht,
• Kooperation von Kinder-, Jugendhilfe und Ge-

sundheitswesen, 
• Schnittstelle Justiz, 
• Beteiligung, 
• Auslandsmaßnahmen und die Anmerkungen aus 

dem öffentlichen Forum.

Beispielhaft werden wesentliche Punkte aus der
Diskussion zu diesem Schwerpunkt im Folgenden
dargestellt. Diese spiegeln nicht die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe, sondern die wesentlichen Diskussions-
stränge wider. 

• Die Weitergabe von Informationen im Kontext
familienrechtlicher Verfahren muss eine Passung 
zu den schutzbedürftigen Daten der jungen Men-
schen und Familien aufweisen. 

• Auslandsmaßnahmen sind unter der Perspektive 
geeignet und notwendig zu betrachten und nicht 
als letztes »pädagogisches Mittel«.

• Die Definition von »Zuverlässigkeit des Trägers« 
im Kontext der Diskussion zum Thema Heimauf-
sicht ist zu präzisieren und genauer zu fassen.

• Die »Trägerautonomie beim Liquiditätsnachweis« 
ist zu beachten.

• Die Ombudsstellen sind unabhängig und regelhaft
zu finanzieren. 

• Der Einrichtungsbegriff sollte familienanaloge
Wohnformen umfassen.

• Grundsätzlich gilt, dass formalisierte Meldever-
fahren im Rahmen des Kinderschutzes die Gefahr 
der Verantwortungsdelegation mit sich bringen.

• Schutzkonzepte für junge Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften sind notwendig.

• Überstandardisierungen im Rahmen der Diskus-
sion zum Kinderschutz bringen die Gefahr der
fehlenden passenden Hilfen mit sich.

• Junge Volljährige sind oft dem Verschiebebahnhof
zwischen dem SGB VIII und dem SGB XII ausge-
setzt. 

• Der Begriff der Mitwirkungsbereitschaft ist zu
streichen und hierbei die inklusive Umgestaltung 
der Maßnahmen zu berücksichtigen.

2. Unterbringung außerhalb der eigenen Familie: 
Kindesinteressen wahren – Eltern unterstützen 
– Familien stärken

Im Rahmen der Diskussion wurden folgende Punkte 
• Beteiligung, Beratung und Unterstützung der El-

tern,
• Schutz kindlicher Bindung bei Hilfen außerhalb 

der eigenen Familie, 
• Unterstützung bei Verselbstständigung und Über-

gangsgestaltung  
• Beratung und Unterstützung der Pflegeeltern, 
• Heimerziehung und Inobhutnahmen 
erörtert.

In der Diskussion wurde deutlich, dass aus empiri-
scher Sicht vieles bekannt ist, aber sich die Kennt-
nisnahme von diesen Untersuchungen zum Teil noch 
unzureichend gestaltet. Im Rahmen der Diskussion zu
Standards im Kontext der Elternarbeit können diese 
der Beziehungsqualität der Arbeit entgegenstehen,
wenn der Rahmen zu eng gesteckt ist. Die Grenzen 
der Elternarbeit bei fehlenden Möglichkeiten der
leiblichen Bezugsperson müssen Berücksichtigung
finden. Die geteilte Zuständigkeit – insbesondere
bei behinderten Kindern – sollte abgebaut werden, 
damit eine Nachbetreuung auch mit längerfristiger 
Perspektive erfolgen kann. Die Rückführung ist nicht 
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ohne Behinderung zusammenzuführen. Dabei ist je-
doch zu berücksichtigen, dass mit den Hilfen zur Er-
ziehung nach §§ 27 ff. SGB VIII und den Leistungen 
der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII zwei un-
terschiedliche Leistungskataloge mit jeweils eigener 
fachlicher Logik bestehen.

Während Hilfen zur Erziehung primär an der indi-
viduellen pädagogischen Bedarfslage ausgerichtet 
sind, zielen Leistungen der Eingliederungshilfe auf 
die Sicherung von Teilhabe bei Behinderung. Die 
angestrebte Zusammenführung erfolgt im Entwurf 
maßgeblich über eine gemeinsame Steuerung und 
infrastrukturelle Angebote. Dadurch entsteht ein 
Spannungsfeld, da beide Leistungssysteme unter-
schiedliche Zielsetzungen, Zugänge und fachliche 
Logiken aufweisen.

Es stellt sich daher die zentrale Frage, inwieweit 
diese unterschiedlichen Leistungslogiken in einem 
gemeinsamen System tatsächlich angemessen abge-
bildet und miteinander verbunden werden können, 
ohne dass spezifische Bedarfe nivelliert oder unzu-
reichend berücksichtigt werden.

Auch die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB 
VIII bleiben im Grundsatz erhalten. Allerdings wer-
den auch diese Hilfen stärker in die Logik vorhan-
dener Angebotsstrukturen eingebunden. Gerade in 
Übergangsphasen bleibt ein hoher Bedarf an indivi-
dueller Unterstützung bestehen.

Die Hilfeplanung nach §§ 36 ff. SGB VIII bleibt ein 
zentrales Instrument. Ihre Funktion verändert sich 
jedoch, da sie ebenfalls stärker in bestehende An-
gebotsstrukturen eingebettet wird. Damit stellt 
sich die Frage, in welchem Umfang die individuelle 
Bedarfsermittlung weiterhin handlungsleitend ist. 
Gleichzeitig ist zu klären, wie die Beteiligung junger 
Menschen und ihrer Familien unter diesen veränder-
ten Rahmenbedingungen weiterhin wirksam sicher-
gestellt werden kann.

Die Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII erhält 
im Zusammenspiel mit § 80a SGB VIII eine deutlich 
erweiterte Bedeutung. Infrastrukturelle Angebote 
werden systematisch geplant und vorgehalten und 
können zur Erfüllung von Leistungsansprüchen her-
angezogen werden. Planung wirkt damit unmittelbar 
auf die Leistungsgewährung ein.

Die Regelungen zur Finanzierung und zu Leistungs-
vereinbarungen nach §§ 78a ff. SGB VIII bleiben 
zentral. Gleichzeitig gewinnt die Frage nach Wirk-
samkeit, Steuerung und fachlicher Qualität an Be-
deutung, ohne dass hierfür bislang einheitliche und 
verbindliche Kriterien definiert sind.

Die Zuständigkeitsregelungen nach §§ 85 ff. SGB VIII 
bleiben im Grundsatz bestehen. Durch die Möglich-
keit landesrechtlicher Ausgestaltung können unter-
schiedliche Umsetzungsformen entstehen. Dies birgt 
das Risiko, dass sich die Kinder- und Jugendhilfe 
zwischen den Bundesländern stärker auseinander-
entwickelt und die Einheitlichkeit sowie Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse beeinträchtigt wird.

3. Zielgruppen und Leistungsbereiche
Die Reform betrifft alle zentralen Zielgruppen der 
Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche mit 
erzieherischem Bedarf erhalten weiterhin Leistungen 
nach §§ 27 ff. SGB VIII, die künftig stärker mit so-
zialräumlichen Angeboten verzahnt werden können.

Für junge Menschen mit Behinderung nach § 35a 
SGB VIII wird ein gemeinsames Leistungssystem an-
gestrebt. Gleichzeitig bleibt die Sicherstellung indi-
vidueller und passgenauer Hilfen eine zentrale fach-
liche Herausforderung.

Junge Volljährige nach § 41 SGB VIII sowie unbe-
gleitete minderjährige Ausländer nach §§ 42 und 27 
ff. SGB VIII sind Zielgruppen mit häufig komplexen 
Bedarfslagen. Gerade bei jungen geflüchteten Men-
schen zeigt sich, dass Unterstützungsbedarfe häufig
nicht standardisierbar sind und niedrigschwellige
oder strukturelle Angebote allein nicht ausreichen. 
Sprachliche Barrieren, belastende Lebenslagen und 
instabile Übergänge können dazu führen, dass vor-
handene Angebote nicht erreichbar oder nicht aus-
reichend wirksam sind.

4. Fachliche Bewertung und Einordnung

Die Stärke der Kinder- und Jugendhilfe liegt 
eine passgenaue Verbindung zwischen dem indivi-

geeigneten Unterstützungsangebot herzustellen. 
Diese Passungslogik ist ein zentrales Qualitätsmerk-
mal des Systems.

Die Reform eröffnet die Möglichkeit, sozialräumli-
che Angebote auszubauen und die Steuerung des 
Systems zu stärken. Gleichzeitig besteht die Gefahr, 
dass die Orientierung an vorhandenen Angeboten 
gegenüber der individuellen Bedarfsermittlung an 
Bedeutung gewinnt.

Diese Verschiebung zeigt sich insbesondere in der 
vorgesehenen Vorrangstellung infrastruktureller An-
gebote. Dies kann dazu führen, dass individuell ent-
wickelte Hilfen nachrangig behandelt werden und 
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nisnahme von diesen Untersuchungen zum Teil noch 
unzureichend gestaltet. Im Rahmen der Diskussion zu
Standards im Kontext der Elternarbeit können diese 
der Beziehungsqualität der Arbeit entgegenstehen,
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der Elternarbeit bei fehlenden Möglichkeiten der
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bei behinderten Kindern – sollte abgebaut werden, 
damit eine Nachbetreuung auch mit längerfristiger 
Perspektive erfolgen kann. Die Rückführung ist nicht 
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sich die Durchsetzung individueller Ansprüche in der 
Praxis verändert.

Gerade bei jungen geflüchteten Menschen wird die 
praktische Tragfähigkeit dieser Systemveränderung 
besonders deutlich. Ihre Unterstützungsbedarfe sind 
häufig komplex und individuell geprägt, sodass stan-
dardisierte oder sozialräumliche Angebote nicht in 
jedem Fall ausreichend sind. Dies verdeutlicht, dass 
eine ausschließlich an vorhandenen Strukturen ori-
entierte Leistungsgewährung an ihre Grenzen stößt.

Aus fachlicher Sicht ist daher entscheidend, dass die 
individuelle Bedarfsermittlung weiterhin Maßstab 
der Leistungsgewährung bleibt und eine Verdrän-
gung passgenauer Hilfen vermieden wird.

Zugleich besteht die Gefahr, dass der menschen-
rechtliche Anspruch von Inklusion und Teilhabe ge-
genüber Effizienz- und Steuerungslogiken an Bedeu-
tung verliert. Eine inklusive Kinder- und Jugendhilfe 
erfordert mehr als eine strukturelle Neuordnung – 
sie bleibt auf die individuelle Unterstützung und die 
Berücksichtigung unterschiedlicher Lebenslagen an-
gewiesen.

5. Weiteres Verfahren

Der Entwurf befindet sich derzeit im Stellungnah-
meverfahren. Die Fachverbände sind aufgefordert, 
ihre Einschätzungen einzubringen.

Wir werden den weiteren Prozess begleiten und über 
relevante Entwicklungen informieren.

Hannover, 30. März 2026

Dr. Björn Hagen 
Geschäftsführer 
Evangelischer Erziehungsverband


